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Stellungnahme des BBB zur geplanten Änderung des Schulgesetzes - 
Entwurf 
 
§ 166 (1) neu:  
Die in diesem Gesetz vorgesehenen Gremien werden von ihrer oder ihrem 
Vorsitzenden unter Beifügung der Tagesordnung regelhaft, mindestens zweimal 
im Jahr einberufen, ihre Sitzungen werden von ihr oder ihm geleitet und 
geschlossen. 
Begründung: 
Der BBB hält es für geboten, eine Mindestanzahl an Sitzungen festzuschreiben. 
Die Regelung, mindestens zwei Sitzungen pro Schuljahr einzuberufen, 
berücksichtigt die Entlastung der Mitglieder der Schulgemeinschaft sowie die 
Notwendigkeit, dass Austausch für eine partizipative Schulkultur unerlässlich 
ist.  
 
§ 166 (8) neu:  
Sitzungen der in diesem Gesetz vorgesehenen Gremien finden grundsätzlich in 
Präsenz statt.  Sie können – mit Ausnahme der konstituierenden Sitzung - von 
der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden im Einvernehmen mit der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter als Videokonferenz durchgeführt werden. Beschlüsse 
können dann in einem elektronischen Verfahren oder in einem schriftlichen 
Verfahren gefasst werden. Gleiches gilt für Versammlungen von Schülerinnen 
und Schülern und Versammlungen von Eltern. 
Begründung: Ob Sitzungen in Präsenz oder als Videokonferenz stattfinden, 
sollte nicht die Mehrheit der beschlussfähigen Mitglieder entscheiden. Diese 
Entscheidung sollte in die Hände der Schulleitung und der/des Vorsitzende/r des 
Gremiums gelegt werden, die sich über ein für die Einzelschule passendes 
Sitzungsformat abstimmen.  
 
Ronald Rahmig, 
Vorsitzender 
 


